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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase Personalauswahl

Diskriminierungsverbote

Beteiligungspflichten

Informationsrechte

Offenbarungspflichten Umfang

Ersatzansprüche

Vorstellungskosten
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Beteiligungspflichten

http://www.jurati.de
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Geltungsbereich des AGG

Unzulässige Differenzierung

Rechtsfolgen bei Diskriminierung
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Geltungsbereich des AGG

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 AGG: Zugang zu Beschäftigung

§ 11 AGG: Diskriminierungsfreie Ausschreibung

http://www.jurati.de
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Benachteiligung im Sinne des AGG

Keine Rechtfertigung nach §§ 8 ff. AGG
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Benachteiligung im Sinne des AGG

Differenzierungsmerkmal aus § 1 AGG

(Un-) mittelbare Benachteiligung

Positive Diskriminierung: § 5 AGG
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Benachteiligung im Sinne des AGG

Differenzierungsmerkmal aus § 1 AGG

Limitierte Diskriminierungsmerkmale

Sonstige Benachteiligungsverbote

http://www.jurati.de
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Benachteiligung im Sinne des AGG

Differenzierungsmerkmal aus § 1 AGG

Limitierte Diskriminierungsmerkmale

Sechs Gruppenmerkmale

Abschließender Katalog

http://www.jurati.de
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Benachteiligung im Sinne des AGG

Differenzierungsmerkmal aus § 1 AGG

Limitierte Diskriminierungsmerkmale

Sechs Gruppenmerkmale

Ethnische Herkunft Geschlecht

Religion / Weltanschauung Behinderung

Alter Sexuelle Identität

http://www.jurati.de
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Benachteiligung im Sinne des AGG

Differenzierungsmerkmal aus § 1 AGG

Limitierte Diskriminierungsmerkmale

Sechs Gruppenmerkmale

Ethnische Herkunft

Abwehr von rassistischen Tendenzen

Soziokulturell eigenständige Gruppe

Beispiel:

Für die Kundenberatung braucht ein Callcenter 
Kräfte mit ausgewiesenen Kenntnissen in deut-
scher Sprache. In der Annonce werden deshalb 
„Muttersprachler/innen“ gesucht.

Das stellt eine Diskriminierung wegen der Eth-
nie dar, weil Menschen nichtdeutscher Herkunft 
trotz sprachlicher Fähigkeiten ausgeschlossen 
werden.

http://www.jurati.de
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Benachteiligung im Sinne des AGG

Differenzierungsmerkmal aus § 1 AGG

Limitierte Diskriminierungsmerkmale

Sechs Gruppenmerkmale

Geschlecht

Transsexualität?

Männer / Frauen

Beispiele:

„Wir bieten Festanstellung für Köchin“.

„Kräftiger Mann für Packarbeiten gesucht“.

http://www.jurati.de
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Benachteiligung im Sinne des AGG

Differenzierungsmerkmal aus § 1 AGG

Limitierte Diskriminierungsmerkmale

Sechs Gruppenmerkmale

Religion / Weltanschauung

Was ist Weltanschauung?

Jede religiöse Grundhaltung

Beispiel:

Per Annonce werden Aufsichtspersonen mit der 
Bemerkung „Kopftuchträgerinnen zwecklos“ ge-
sucht.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Benachteiligung im Sinne des AGG

Differenzierungsmerkmal aus § 1 AGG

Limitierte Diskriminierungsmerkmale

Sechs Gruppenmerkmale

Behinderung

Nicht notwendigerweise Schwerbehinderung

Behinderung im Sinne des § 2 Abs. 1 SGB IX

Nach § 2 Abs. S. 1 SGB IX sind Menschen behindert, 
wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähig-
keit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahr-
scheinlichkeit länger als sechs Monate von dem 
für das Lebensalter typischen Zustand abwei-
chen und daher ihre Teilhabe am Leben in der 
Gesellschaft beeinträchtigt ist..
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Benachteiligung im Sinne des AGG

Differenzierungsmerkmal aus § 1 AGG

Limitierte Diskriminierungsmerkmale

Sechs Gruppenmerkmale

Alter

Alle Altersstufen

Lebens-, nicht Dienstalter

Beispiel:

„Wir suchen Reinigungskraft bis Mitte 30“.

http://www.jurati.de
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Benachteiligung im Sinne des AGG

Differenzierungsmerkmal aus § 1 AGG

Limitierte Diskriminierungsmerkmale

Sechs Gruppenmerkmale

Sexuelle Identität

Hetero, Bi- oder Homosexualität

Gemeint ist: sexuelle Ausrichtung

Beispiel:

Für ihre als Treffpunkt für Schwule betriebene 
Diskothek suchen deren Geschäftsführer Kell-
ner. Als Einstellungsvoraussetzung wird ver-
langt, dass die Bewerber selbst schwul sind. 
Herr H., der heterosexuell veranlagt ist, be-
wirbt sich gleichwohl. Die Einstellungsvoraus-
setzung diskriminiert ihn wegen seiner sexuel-
len Identität.

http://www.jurati.de
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Benachteiligung im Sinne des AGG

Differenzierungsmerkmal aus § 1 AGG

Sonstige Benachteiligungsverbote

Benachteiligungsverbot aus Art. 3 Abs. 3 GG

Sanktionierung über die §§ 823 ff. BGB

Beispiel:

Reicht ein Arbeitgeber die Bewerbungsunter-
lagen mit der Randbemerkung „Ossi (-) an die 
Bewerberin zurück, wird dies wohl keine 
Benachteiligung im Sinne des AGG sein, weil 
die Herkunft aus den neuen Bundesländern 
kein ethnischer Hintergrund sein dürfte. Es 
wird sich jedoch um eine Benachteiligung we-
gen der Herkunft im Sinne des Art. 3 Abs. 3 
GG handeln.

http://www.jurati.de
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Benachteiligung im Sinne des AGG

(Un-) mittelbare Benachteiligung

Unmittelbare Benachteiligung: § 3 Abs. 1 AGG

Mittelbare Benachteiligung: § 3 Abs. 2 AGG
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Benachteiligung im Sinne des AGG

(Un-) mittelbare Benachteiligung

§ 3 Abs. 1 AGG: direkte Bezugnahme auf Merkmal

Unmittelbare Benachteiligung

§ 3 Abs. 1 S. 2 AGG: auch Schwangerschaft

Die Einbeziehung von Schwangerschaft und 
Mutterschaft erschweren die Rechtfertigung, 
obwohl an sich „nur“ eine mittelbare Frauen-
diskriminierung vorliegt.

http://www.jurati.de
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Benachteiligung im Sinne des AGG

(Un-) mittelbare Benachteiligung

§ 3 Abs. 2 AGG: an sich neutrale Kriterien

Mittelbare Benachteiligung

sofern keine sachliche Rechtfertigung

Beispiele:

Die Suche nach „besonders erfahrenen Kräf-
ten“ stellt eine mittelbare Benachteiligung jun-
ger Menschen dar.

Ausschreibung für Hausmeisterehepaar stellt 
eine mittelbare Benachteiligung wegen der se-
xuellen Identität dar, weil ein homosexuelles 
Paar damit ausgeschlossen wird.

http://www.jurati.de
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Benachteiligung im Sinne des AGG

Positive Diskriminierung: § 5 AGG

Verhinderung / Ausgleich bestehender Nachteile

Geeignete und angemessene Maßnahmen

Beispiel:

Eine Arbeitgeberin beabsichtigt, künftig Füh-
rungspositionen, die bisher nur spärlich mit 
Frauen besetzt sind, bei gleicher fachlicher 
und persönlicher Eignung bevorzugt an Frau-
en zu vergeben.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Keine Rechtfertigung nach §§ 8 ff. AGG

§ 8 AGG: Berufliche Anforderungen

Konfessionelles Selbstverständnis

§ 10 AGG: Altersspezifische Anforderungen
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Keine Rechtfertigung nach §§ 8 ff. AGG

§ 8 AGG: Berufliche Anforderungen

Art der auszuübenden Tätigkeit

Ausübungsbedingungen

Wesentliche berufliche Anforderung

Entscheidende berufliche Anforderung

Die Diskriminierungsverbote führen nicht dazu, dass 
Differenzierungen schlechthin unzulässig sind. 
Dem Arbeitgeber bleibt es im Rahmen seiner 
unternehmerischen Freiheit weiterhin überlas-
sen, (im Vorhinein) konkrete Anforderungen für 
die jeweilige Stelle festzulegen. Bei erst nach-
träglich vorgebrachten Gründen bedarf es dann 
aber einer besonders eingehenden Darlegung, 
um die Vermutung der Anpassung des Anfor-
derungsprofils an konkrete Bewerbungen aus-
zuräumen.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Keine Rechtfertigung nach §§ 8 ff. AGG

§ 8 AGG: Berufliche Anforderungen

Art der auszuübenden Tätigkeit

oder Ausübungsbedingungen

Beispiele für gerechtfertigte Differenzierung:

Weibliche Modelle für Vorführung von Damenun-
terwäsche.

Theater will die Rolle der Jean d`Arc besetzen.

Rechtsanwalt sucht Bürokraft, die die deutsche 
Sprache in Wort und Schrift beherrscht.

Verband der Unternehmerinnen sucht neue Ge-
schäftsführerin.

Beispiele für ungerechtfertigte Differenzierung:

Junger und kräftiger Mann für Transportarbeiten.

Männliche Kraft für Nachtdienste in Tierheim

Arische Herkunft für Textilienverkauf.

Bei der Besetzung einer Stelle für Gleichstel-
lungsfragen wird man sich nicht auf Frauen be-
schränken können.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Keine Rechtfertigung nach §§ 8 ff. AGG

§ 8 AGG: Berufliche Anforderungen

Wesentliche berufliche Anforderung

Entscheidende berufliche Anforderung

Beispiele für zulässige Differenzierung:

Wird eine Frauenbeauftragte gesucht, kann der 
konkrete berufliche Hintergrund den Ausschluss 
eines Mannes rechtfertigen.

Die Besetzung einer Beratungsstelle für lesbische 
Frauen wird man auf lesbisch veranlagte Frauen 
beschränken dürfen.

Beispiele für unzulässige Differenzierung:

Ob für die Besetzung einer Kellnerstelle in einer 
Schwulenbar nur schwule Männer in Betracht 
kommen, ist jedenfalls zweifelhaft.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Keine Rechtfertigung nach §§ 8 ff. AGG

Konfessionelles Selbstverständnis

§ 9 Abs. 2 AGG: Loyalitätsgebot

§ 9 Abs. 1 AGG: Grundverständnis

Beispiel:

Ein Unternehmen der Caritas will eine Stelle 
in der Sozialarbeit besetzen. Ob das Verlan-
gen nach einem gefestigten christlichen Be-
kenntnis zulässig ist, ist fraglich, da es sich 
nicht um eine „verkündungsnahe“ Beschäfti-
gung handelt.

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 27

2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Unzulässige Differenzierung

Keine Rechtfertigung nach §§ 8 ff. AGG

§ 10 AGG: Altersspezifische Anforderungen

S. 3 Nr. 1 AGG: Zugangserleichterung

S. 3 Nr. 2 AGG: Mindesteinstellungsalter

S. 3 Nr. 3 AGG: Höchsteinstellungsalter

Beispiel:

Für eine börsennotierte Aktiengesellschaft wird 
ein Vorstandsmitglied gesucht. Dass eine min-
destens fünfjährige einschlägige Berufserfah-
rung verlangt wird, dürfte von § 10 Abs. 1 S. 3 
Nr. 2 AGG gedeckt sein.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Rechtsfolgen bei Diskriminierung

§ 22 AGG: Beweislastverschiebung

§ 15 AGG: Ausgleichspflicht
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Rechtsfolgen bei Diskriminierung

§ 22 AGG: Beweislastverschiebung

Indizien lassen Benachteiligung vermuten

Arbeitgeber muss Vermutung widerlegen

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 30

2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Rechtsfolgen bei Diskriminierung

§ 15 AGG: Ausgleichspflicht

Missbrauchsausschluss

§ 15 Abs. 1 AGG: Schadensersatz

§ 15 Abs. 2 AGG: Entschädigung

Ausschlussfristen

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 31

2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Rechtsfolgen bei Diskriminierung

§ 15 AGG: Ausgleichspflicht

Missbrauchsausschluss

Objektiv geeignete Bewerber(innen)

Subjektiv ernsthafte Bewerbung

Beispiel:

Klaus A durchforstet regelmäßig die Tageszei-
tungen nach Stellen, die ausschließlich für Frau-
en ausgeschrieben sind. Er bewirbt sich und ver-
langt nach Ablehnung jedes Mal eine Entschädi-
gung nach dem AGG. Sofern das Ansinnen nicht 
schon an mangelnder Qualifikation des A schei-
tert, kann jedenfalls von ernsthaften Bewerbungs-
absichten nicht die Rede sein (so genannte AGG-
Hopper). 
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Rechtsfolgen bei Diskriminierung

§ 15 AGG: Ausgleichspflicht

§ 15 Abs. 1 AGG: Schadensersatz

S. 2: Verschuldensabhängige Haftung

Begrenzung der Dauer nach?

§ 15 Abs. 6 AGG: Kein Einstellungsanspruch

Beispiel:

Frau F ist bei der Besetzung einer Beförderungs-
stelle schon im internen Bewerbungsverfahren 
nicht berücksichtigt worden. Satt dessen ist ei-
nem Mann der Vorzug gegeben worden, obwohl 
sie gleich geeignet und im Unternehmen Frauen 
in Führungspositionen weit unterrepräsentiert 
sind. Ob Frau F bis zum Renteneintrittsalter die 
Differenzvergütung verlangen kann, ist sehr strei-
tig.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Rechtsfolgen bei Diskriminierung

§ 15 AGG: Ausgleichspflicht

§ 15 Abs. 2 AGG: Entschädigung

Verschuldensunabhängige Haftung

S. 2: Betragsmäßige Beschränkung
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Rechtsfolgen bei Diskriminierung

§ 15 AGG: Ausgleichspflicht

Ausschlussfristen

§ 15 Abs. 4 AGG: Geltendmachung

§ 61 b Abs. 1 ArbGG: Klagefrist
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Rechtsfolgen bei Diskriminierung

§ 15 AGG: Ausgleichspflicht

Ausschlussfristen

§ 15 Abs. 4 AGG: Geltendmachung

Schriftliche Geltendmachung

innerhalb von zwei Monaten
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Diskriminierungsverbote

Rechtsfolgen bei Diskriminierung

§ 15 AGG: Ausgleichspflicht

Ausschlussfristen

§ 61 b Abs. 1 ArbGG: Klagefrist

Geltendmachung durch Klageerhebung

Spätestens drei Monate nach Geltendmachung
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Beteiligungspflichten

Einschaltung der Arbeitsagentur

Beteiligung des Betriebsrats

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 38

2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Beteiligungspflichten

Einschaltung der Arbeitsagentur

In der Regel nicht verpflichtend

aber § 81 Abs. 1 S. 1 und 2 SGB IX 

Wird die Arbeitsagentur entgegen § 81 Abs. 1 S. 1 und 
2 SGB IX nicht eingeschaltet, reicht dies für die 
Vermutung einer Benachteiligung wegen Behin-
derung bereits aus (Beweislastverschiebung ge-
mäß § 22 AGG). Dies kann insbesondere eine 
Entschädigungspflicht nach § 15 Abs. 2 AGG 
auslösen.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Beteiligungspflichten

Beteiligung des Betriebsrats

§ 93 BetrVG: Interne Ausschreibung

§ 99 Abs. 1 S. 1 BetrVG: Bewerbungsunterlagen
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Beteiligungspflichten

Beteiligung des Betriebsrats

§ 93 BetrVG: Interne Ausschreibung

§ 99 Abs. 2 Nr. 5 BetrVG: Zustimmungspflicht
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Bewerbungsphase

Beteiligungspflichten

Beteiligung des Betriebsrats

§ 99 Abs. 1 S. 1 BetrVG:
Bewerbungsunterlagen
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Offenbarungspflichten
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Arbeitnehmer
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Widerstreit berechtigter Interessen

Auskunftspflicht des Arbeitnehmers

Untersuchungen

Beteiligungspflichten
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Widerstreit berechtigter Interessen

Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers

Informationsbedürfnis des Arbeitgebers

Hier handelt es sich um einen klassischen Grundrechts-
konflikt zwischen den Grundrechten des Arbeit-
gebers aus Art. 2 Abs. 1 (Vertragsfreiheit), 12 
Abs. 1 (Berufsfreiheit) und 14 Abs. 1 GG (Eigen-
tumsgewähr) sowie den Grundrechten des Ar-
beitnehmers aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Art. 1 Abs. 1 (informationelle Selbstbestimmung) 
und 12 Abs. 1 GG (Berufsfreiheit).
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Auskunftspflicht des Arbeitnehmers

Offenbarungspflicht des Arbeitnehmers

„Recht des Arbeitnehmers zur Lüge“

Rechtsfolgen unzulässiger Missachtung
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Auskunftspflicht des Arbeitnehmers

„Recht des Arbeitnehmers zur Lüge“

Nachfrage des Arbeitgebers

Interessenabwägung im Einzelfall
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Auskunftspflicht des Arbeitnehmers

„Recht des Arbeitnehmers zur Lüge“

Nachfrage des Arbeitgebers

Ausdrückliche Bekundung

Grundsätzlich keine Offenbarungspflicht

Das so genannte Recht zur Lüge kommt ausschließlich 
dann in Betracht, wenn der Arbeitnehmer vom Ar-
beitgeber ausdrücklich nach bestimmten Eigen-
schaften fragt. Ob ein Arbeitnehmer auch unge-
fragt bestimmte Umstände mitteilen muss, ist ei-
ne Frage der Offenbarungspflicht.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Auskunftspflicht des Arbeitnehmers

„Recht des Arbeitnehmers zur Lüge“

Interessenabwägung im Einzelfall

Fachliche Qualifikation

Persönliche Eignung

Gesundheitliche Verfassung

Schwangerschaft

Bei der Frage, wessen berechtigte Interessen im Zu-
sammenhang mit Fragen nach bestimmten Ei-
genschaften überwiegen, sind alle Umstände des 
konkreten Einzelfalls zu berücksichtigen und es 
ist eine abschließende Abwägung vorzunehmen.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Auskunftspflicht des Arbeitnehmers

„Recht des Arbeitnehmers zur Lüge“

Interessenabwägung im Einzelfall

Fachliche Qualifikation

Tatsächlicher Bezug zur Stelle

Ausnahmsweise unzulässig

Beispiele:

Frage nach dem bisherigen Gehalt sowie bisheri-
gen Zeugnis- und Prüfungsnoten, wenn sie einen 
ausreichenden Bezug auf die Qualifikation zu-
lässt.

Gewerkschaftszugehörigkeit wegen der Einstu-
fung der Vergütung? Wohl nicht, weil Verstoß ge-
gen Art. 9 Abs. 3 GG. Es genügt, wenn der Ar-
beitgeber dies nach Einstellung erfährt.

Nach der Gewerkschaftszugehörigkeit darf aller-
dings dann gefragt werden, wenn es um eine Be-
werbung für einen Arbeitgeberverband geht.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Auskunftspflicht des Arbeitnehmers

„Recht des Arbeitnehmers zur Lüge“

Interessenabwägung im Einzelfall

Persönliche Eignung

Tatsächlicher Bezug zur Stelle

Objektiv von Bedeutung

Beispiele:

Die Frage nach der Partei- oder Religionszuge-
hörigkeit darf nur bei Tendenzbetrieben eine Rol-
le spielen.

Frage nach den familiären Verhältnissen kann ei-
ne mittelbare Diskriminierung wegen der sexuel-
len Identität sein.

Die Frage nach Vorstrafen muss einen konkreten 
Bezug zur Arbeitsstelle haben (beispielsweise 
Kassierungstätigkeiten).

Ein Berufskraftfahrer darf nach Verkehrdelikten 
gefragt werden.

Sobald Vorstrafen aus dem Bundeszentralregis-
ter zu streichen sind (§ 53 Abs. 1 BZRG), wird ein 
Verschweigen zulässig sein.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Auskunftspflicht des Arbeitnehmers

„Recht des Arbeitnehmers zur Lüge“

Interessenabwägung im Einzelfall

Gesundheitliche Verfassung

Konkreter Bezug zur Arbeitsstelle

Gefahr der Diskriminierung

Beispiele:

Nach (ansteckenden) Krankheiten darf gefragt 
werden, wenn die konkrete Tätigkeit (z.B. Pflege) 
Dritte gefährden kann oder die Leistungsfähigkeit 
für die konkrete Stelle erheblich gemindert ist.

Die Frage nach Behinderungen wurde lange als 
zulässig angesehen, um eine leidensgerechte 
Beschäftigung zu ermöglichen. Um Diskriminie-
rungen zu vermeiden, wird dies nur noch möglich 
sein, wenn die Behinderung eine erhebliche Leis-
tungsminderung mit sich bringt.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Auskunftspflicht des Arbeitnehmers

„Recht des Arbeitnehmers zur Lüge“

Interessenabwägung im Einzelfall

Schwangerschaft

Gefahr für Mutter und Kind

Diskriminierungsgefahr

Beispiele:

Bis vor kurzem ließ das Bundesarbeitsgericht die 
Frage zu, wenn eine Schwangerschaft zur (zeit-
weise) Arbeitsunfähigkeit führt (befristetes Ar-
beitsverhältnis, gefährliche Tätigkeiten).

Die Rechtsprechung des EuGH hat zu einem 
Umdenken geführt, weil die Frage ausschließlich 
Frauen betrifft und damit diskriminierenden Cha-
rakter hat.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Offenbarungspflicht des Arbeitnehmers

Erkennbar entscheidende Bedeutung

Vorvertragliche (gesetzliche) Pflicht

Rechtsfolgen der Missachtung
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Offenbarungspflicht des Arbeitnehmers

Vorvertragliche (gesetzliche) Pflicht

§§ 311 Abs. 2, 241 Abs. 2 BGB

Verschulden bei Vertragsschluss
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Offenbarungspflicht des Arbeitnehmers

Erkennbar entscheidende Bedeutung

Mangelnde Leistungsfähigkeit

Nachfrage nicht notwendig

Beispiele:

Bewerbung als Tänzerin trotz Wissens um 
ein epileptischen Leiden.

Bewerbung als Kraftfahrer, obwohl zuvor 
die Fahrerlaubnis entzogen worden ist.

Bewerbung für Kassierungstätigkeiten trotz 
einschlägiger (ungelöschter) Vorstra-fe 
wegen Unterschlagung.

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 57

2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Auskunftspflicht des Arbeitnehmers

Rechtsfolgen der Missachtung

§ 280 Abs. 1 BGB: Schadensersatzanspruch

Anfechtung wegen arglistiger Täuschung

(Außerordentliche) Kündigung 

Beispiele:

Arbeitgeber kann Transporte nicht durch-
führen, weil der Bewerber keine Fahrer-
laubnis hat. Er wird deshalb von seinem 
Auftraggeber in Anspruch genommen.

Kosten eines weiteren Bewerbungsverfah-
rens.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Genetische Untersuchungen

Untersuchungen

Erkundung individueller Eigenheiten

Datenerhebung und -verarbeitung
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Genetische Untersuchungen

Untersuchungen

§ 3 Nr. 12 a GenDG: Anwendungsbereich

§§ 19 ff. GenDG: Verwendungsverbote
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Erkundung individueller Eigenheiten

Untersuchungen

Graphologische Gutachten

Eingangsuntersuchung

Beispiele:

Bei der Ausforschung persönlicher Merkma-
le stehen sich gegenüber:

- Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers

- gegebenenfalls objektive Eignungsvoraus-
setzung

Auch hier ist eine Interessenabwägung vor-
zunehmen. Deshalb sind graphologische 
Gutachten ohne Einwilligung des Betroffe-
nen unzulässig und die daraus gewonnen 
Erkenntnisse unverwertbar.  Eignungsprü-
fungen zu Gunsten des Arbeitnehmers kön-
nen dagegen gerechtfertigt sein.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Datenerhebung und -verarbeitung

Untersuchungen

§ 32 Abs. 1 BDSG: Erforderlichkeit

§§ 33 f. BDSG: Benachrichtigung und Auskunft

§ 35 BDSG: Löschung von Daten

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 62

2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitgeber

Beteiligungspflichten

Zustimmung des Betriebsrats erforderlich

§ 94 Abs. 1 BetrVG : Personalfragebögen
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitnehmer

Existenzielle Bedeutung

Rechtsfolgen der Missachtung
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitnehmer

Existenzielle Bedeutung

Fehlende Zustimmung des Betriebsrats

Bevorstehende wesentliche Umstrukturierung

Unmittelbar bevorstehende Insolvenz
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Personalauswahl

Informationsrechte

Arbeitnehmer

Rechtsfolgen der Missachtung

§ 280 Abs. 1 BGB: Schadensersatz

Ersatz des negativen Interesses
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Vorstellungskosten

Ersatzansprüche

Umfang

http://www.jurati.de


© Fachanwalt für Arbeitsrecht  Michael Loewer    www.jurati.de
Anwaltssozietät Jurati, Schönhauser Allee 83, 10439 Berlin 67

2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Vorstellungskosten

Ersatzansprüche

Rechtsgrundlage

Voraussetzungen
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Vorstellungskosten

Ersatzansprüche

Rechtsgrundlage

Gegenüber Arbeitsagentur: §§ 45 f. SGB III

Gegenüber Arbeitgeber: §§ 662 ff., 670 BGB
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Vorstellungskosten

Ersatzansprüche

Voraussetzungen

Kein vorheriger Ausschluss des Ersatzanspruchs

Auforderung, sich persönlich vorzustellen

Da der Aufwendungsersatzanspruch ganz ausge-
schlossen werden kann (dispositives Recht), 
kann er auch lediglich beschränkt werden.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Vorstellungskosten

Umfang

Mobilitätskosten

Sonstiges

Geltend gemacht werden können alle Kosten, die 
man den konkreten Umständen nach  für er-
forderlich halten durfte.
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Vorstellungskosten

Ersatzansprüche

Mobilitätskosten

Benutzung des eigenen Pkw zulässig

In der Regel günstigstes öff. Verkehrsmittel
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2.1  Anbahnung des Arbeitsverhältnisses

Vorstellungskosten

Ersatzansprüche

Sonstiges

Kein Anspruch auf Ersatz von Entgeltausfall

Gegebenenfalls auch Übernachtungskosten 

Da ein Auftragsverhältnis Unentgeltlichkeit voraussetzt, 
können nur zusätzliche Aufwendungen, aber kein 
Ersatz für Zeitverlust verlangt werden.

http://www.jurati.de

